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Kultusminister Bernd Busemann (CDU) ist
mit seiner Praxis der Genehmigung und
Förderung von Ganztagsschulen in

rechtliche Schwierigkeiten geraten. Ein Gut-
achten des Gesetzgebungs- und Beratungs-
dienstes (GBD) des Niedersächsischen Land-
tags kommt zu dem Ergebnis, dass die Ge-
nehmigung von 137 Ganztagsschulen zu Be-
ginn dieses Schuljahres rechtswidrig war. 

Auf Wunsch der SPD-Fraktion hatten sich
die Parlamentsjuristen mit der Frage ausein-
ander gesetzt, ob die nach Nr. 8.2 des Erlas-
ses „Die Arbeit in der öffentlichen Ganztags-
schule“ vom 16. März 2004 genehmigten
Ganztagsschulen den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechen. Nach Nr. 8.2 des ge-
nannten Erlasses kann eine Schule den Status
einer „offenen Ganztagsschule“ erhalten,
wenn sie eine ständige Kooperation mit Trä-
gern der Jugendhilfe oder anderen Koopera-
tionspartnern vereinbart und den Schülerin-
nen und Schülern „an mindestens drei Tagen“
ganztagsspezifische Nachmittagsangebote
unterbreitet. 

Ganztagsschulen light ohne
zusätzliche Lehrerstunden

Dass diesen „Ganztagsschulen“ keine zu-
sätzlichen Lehrerstunden zugewiesen wur-
den, war Anlass für die Landtagsopposition,
sie als „Ganztagsschulen light“ und „Fiel-
mann-Schulen“ („Der Minister hat keinen Cent
dazu gezahlt“) zu verspotten. Die umstrittene
Genehmigung als Ganztagsschule war die Vo-
raussetzung dafür, dass die betroffenen Schu-
len Finanzhilfen für Investitionen aus dem För-
derprogramm des Bundes „Zukunft Bildung
und Erziehung“ beantragen konnten.

Aus dem GBD-Gutachten ergibt sich nun,
dass die Genehmigungen der „8.2-Schulen“
als Ganztagsschulen rechtswidrig sind, weil
sie gegen schulgesetzliche Vorschriften ver-
stoßen. In § 23 Abs. 1 NSchG ist nämlich fest-
gelegt, dass Ganztagsschulen den Unterricht
„an mindestens vier Tagen“ um ein Förder-
und Ganztagsangebot ergänzen müssen. Der
Rechtsfehler wiege aber nicht derart schwer,
so der GBD, dass die Genehmigungen „nich-
tig“ wären. Das bedeutet, dass die „8.2-Schu-
len“ den mit der Genehmigung als Ganztags-
schule erlangten rechtlichen Status behalten.
Aus dem Gutachten des Dienstes muss aber
geschlossen werden, dass das Kultusministe-
rium künftig keine Schule mehr als Ganztags-
schule genehmigen kann, die an weniger als
vier Tagen ein ganztagsspezifisches Angebot
macht.

Busemann in der Defensive
Die SPD-Fraktion hatte den GBD ferner um

Prüfung gebeten, ob es rechtlich zulässig sei,
die rechtswidrig als Ganztagsschulen geneh-
migten „8.2-Schulen“ nach der vom Kultusmi-
nisterium erlassenen Richtlinie über die Ge-
währung von Zuwendungen aus dem Förder-
programm des Bundes in die erstrangige För-
derungskategorie einzuordnen. Die Antwort
der Landtagsjuristen auf diese Frage brachte
das Kultusministerium weiter in die Defensive.
Es spreche viel dafür, so der GBD, dass die
erstrangige Förderung von Schulen, die die
gesetzlichen Voraussetzungen von Ganztags-
schulen nicht erfüllen, nicht im Einklang mit
Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes stehe. Es
verstoße nämlich gegen den aus dieser Be-
stimmung hergeleiteten Grundsatz der Gleich-

behandlung, wenn „ wesentlich Ungleiches
gleich behandelt“ würde. Die Förderung der 3-
Tages-Ganztagsschulen gleichrangig mit den
rechtmäßig genehmigten Ganztagsschulen
vernachlässige die schulgesetzlich geregelte
Abgrenzung der Ganztagsschulen. Bei künfti-
gen Förderanträgen nach dem bis zum Jahre
2007 reichenden Investitionsprogramm des
Bundes wird das Kultusministerium seine Ge-
nehmigungspraxis ändern müssen. Dem Land
Niedersachsen stehen aus dem 4 Mrd. Euro
umfassenden Förderprogramm rund 400 Mio.
Euro zu.

Kultusminister Busemann zeigte sich unbe-
eindruckt vom Gutachten des GBD und tat
dessen deutliche Kritik mit dem Hinweis ab,
die Genehmigung der 3-Tages-Ganztags-
schulen habe Bestand; im Übrigen könne er
keinen Verstoß gegen die Förderrichtlinien er-
kennen. Inzwischen hat er die Schulen, die zu
Beginn des Schuljahres 2006/07 Ganztags-
schule werden wollen, aufgerufen, entspre-
chende Anträge zu stellen. 20 genehmigungs-
fähige Anträge lägen bereits vor. 

Die SPD-Landtagsfraktion will das GBD-
Gutachten und die daraus folgenden Konse-
quenzen im Kultusausschuss des Landtags
zur Sprache bringen, die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen kündigte eine Befassung im Ja-
nuar-Plenum des Landtags an. Die Grünen
warfen dem Kultusminister „Kaltschnäuzig-
keit“ und „Tricksereien“ vor und befürchten,
dass „horrende Rückzahlungsforderungen des
Bundes auf Niedersachsen zukommen, die
dann der Minister zu verantworten hat“. D.G.

Ganztagsschulen 2005: Genehmigungen rechtswidrig

MK muss Genehmigungs-
und Förderpraxis ändern

Neuer Streit um Ganztagsschulen. Kultusminister Busemann (CDU) hat auch solche Ganztags-
schulen genehmigt, die an nur drei Tagen Nachmittagsangebote machen. Dies wird als rechtswid-
rig eingeschätzt.  
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